
TÄTIGKEITSBERICHT 2017

PROFITIEREN. WO IMMER SIE ENERGIE BRAUCHEN.

JAHRESABSCHLUSS 
DER E-CONTROL

www.e-control.at

2017



2

// Jahresabschluss der E-Control

JAHRESABSCHLUSS 
DER E-CONTROL

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2017

Aktiva

Stand am 
31. 12. 2017

E

Stand am 
31. 12. 2016

E

 

 1.862.919,52 2.315.189,98

 756.103,30 599.303,78

 2.619.022,82 2.914.493,76
 

 

 

 

 114.108,14 65.686,50
 
 

 144.124,85 140.356,43

 7.756.933,67 2.898.906,34

 8.015.166,66 3.104.949,27

 

 544.851,87 715.657,39

  

 0,00 29.565.233,83

 0,00 5.445.327,50

 0,00 35.010.561,33

  

 11.179.041,35 41.745.661,75

  

 454.745,76 747.916,07

A. Anlagevermögen:

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

II. Sachanlagen 

B. Umlaufvermögen: 

I. Forderungen und sonstige
 Vermögensgegenstände: 

 1.  Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
  (davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 
  TS 0 €, Vorjahr: TS 21 €)

 2.  Sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände 
  (davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 
  TS 0 €, Vorjahr: TS 21 €)
  (davon aus Steuern: TS 14 €, Vorjahr: TS 36 €) 

II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 

 

C. Rechnungsabgrenzungsposten:

D. Sondervermögen: 

 1. Kraft-Wärme-Kopplung gemäß § 13 ÖSG 

 2. Stranded Costs gemäß § 69 ElWOG

SUMME Aktiva:

Treuhandvermögen – EU-Twinning:
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Passiva

Stand am 
31. 12. 2017

E

Stand am 
31. 12. 2016

E

 35.000,00 35.000,00

  

 671.019,93 656.580,41

 191.132,51 191.132,51
 

 28.000,00 24.000,00

 925.152,44 906.712,92

  

 427.184,00 431.226,00

 1.501.727,13 1.571.674,54

 1.928.911,13 2.002.900,54

  

  

  

 1.147.271,60 1.116.646,92

  

  

 

 5.648.013,69 807.254,79

 6.795.285,29 1.923.901,71
  

 1.529.692,49 1.901.585,25

  

 0,00 35.010.561,33

 11.179.041,35 41.745.661,75

 454.745,76 747.916,07

A. Eigenkapital:

I. Widmungskapital

II. Gewinnrücklagen

 a.  nach § 33 E-ControlG

 b.  freie

III. Bilanzgewinn 
 (davon Gewinnvortrag von: TS 24 €, Vorjahr: TS 20 €)

B. Rückstellungen: 

 1. Rückstellungen für Abfertigungen 

 2. Sonstige Rückstellungen

C. Verbindlichkeiten: 

 1.  Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
  (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: TS 1.147 €,  
  Vorjahr: TS 1.117 €)
  (davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 
  TS 0 €, Vorjahr: TS 0 € )

 2.  Sonstige Verbindlichkeiten 
      (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: TS 3.581 €, 
  Vorjahr: TS 807 €) 
  (davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 
  TS 2.067 €, Vorjahr: TS 0 €) 
  (davon aus Steuern: TS 1 €, Vorjahr: TS 1 €) 
  (davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: TS 249 €, 
  Vorjahr: TS 254 €)
 
 
 Restlaufzeit von bis zu einem Jahr TS 4.728 €, Vorjahr: TS 1.924 € 
 Restlaufzeit von mehr als einem Jahr TS 2.067 €, Vorjahr: TS 0 €

D. Rechnungsabgrenzungsposten: 

E. Verpflichtungen aus Sondervermögen: 

 Verbindlichkeiten

SUMME Passiva:

Verpflichtungen aus Treuhandvermögen – EU-Twinning:
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GEWINN-UND-VERLUST-RECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2017

31. 12. 2017
E

31. 12. 2016
E

 20.408.847,61 22.371.331,00

 314.039,53 282.362,39

 421.412,63 430.862,33

 43.185,20 47.497,80

 –11.685.977,29 –12.587.536,27
   
 

 –1.849.254,27 –1.918.394,13

  

  

 –7.636.453,73 –8.575.275,83

 

 15.799,68 50.847,29
  

 41.579,45 182.384,96

 –18.664,32 –77.258,33
  

 –14.723,31 –87.975,63

1. Umsatzerlöse

 a) aus regulatorischer Tätigkeit

 b) aus nicht regulatorischer Tätigkeit

 c) sonstige

2. Sonstige betriebliche Erträge

3. Personalaufwand

4. Abschreibungen
 auf immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens
 und Sachanlagen

5. Sonstige betriebliche Aufwendungen
 (davon betreffend Steuern soweit sie nicht unter Z 12 
 fallen TS 39 €, Vorjahr TS 2 €) 
 (davon betreffend Sondervermögen TS 2 €, Vorjahr TS 6 €) 

  

6. Zwischensumme aus Z 1 bis Z 5 (Betriebserfolg)

7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
 (davon betreffend Sondervermögen TS 41 €, Vorjahr TS 180 €)

8. Aufwendungen aus Wertpapieren des Sondervermögens 

9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
 (davon betreffend Sondervermögen TS 15 €, Vorjahr TS 79 €)

// Jahresabschluss der E-Control
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31. 12. 2017
E

31. 12. 2016
E

 8.191,82 17.151,00

 23.991,50 67.998,29

  

 –5.551,98 –18.532,90

 18.439,52 49.465,39

 0,00 0,00

 –14.439,52 –45.465,39

 4.000,00 4.000,00

 24.000,00 20.000,00

 28.000,00 24.000,00

10. Zwischensumme aus Z 7 bis Z 9 (Finanzerfolg)

11. Ergebnis vor Steuern

12. Steuern vom Einkommen
 (davon betreffend Sondervermögen TS 5 €, Vorjahr TS 18 €)

13. Ergebnis nach Steuern

14. Auflösung von Gewinnrücklagen

15. Zuweisung zu Gewinnrücklagen

16. Jahresgewinn

17. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr

18. Bilanzgewinn

// Jahresabschluss der E-Control
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ANHANG DER 
ENERGIE-CONTROL AUSTRIA 
FÜR DIE REGULIERUNG DER ELEKTRIZITÄTS- UND ERDGAS-
WIRTSCHAFT (E-CONTROL), WIEN, FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2017

Anwendung der unternehmensrechtlichen Vorschriften  

  

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden   

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach 
den Vorschriften des UGB in der geltenden 
Fassung und den sondergesetzlichen rech-
nungslegungsbezogenen Vorschriften des 
Energie-Control-Gesetzes (E-ControlG) aufge-
stellt worden.     
 
Im Interesse einer klaren Darstellung wurden 
in der Bilanz und Gewinn-und-Verlust-Rech-

nung einzelne Posten zusammengefasst. Die-
se Posten sind im Anhang gesondert ausge-
wiesen.      
     
Soweit es zur Vermittlung eines möglichst ge-
treuen Bildes der Vermögens-, Finanz- und Er-
tragslage erforderlich ist, wurden im Anhang 
zusätzlich Angaben gemacht.   
   

Der Jahresabschluss wurde unter Beachtung 
der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung 
sowie der Generalnorm, ein möglichst getreues 
Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des 
Unternehmens zu vermitteln, aufgestellt. 
   
Bei der Erstellung des Jahresabschlusses 
wurde der Grundsatz der Vollständigkeit ein-
gehalten.    
 
Bei der Bewertung wurde von der Fortführung 
des Unternehmens ausgegangen.   
   
Bei den Vermögensgegenständen und Schul-
den wurde der Grundsatz der Einzelbewer-
tung angewandt.     
 
Dem Vorsichtsgrundsatz wurde Rechnung ge-
tragen, indem insbesondere nur die am Ab-
schlussstichtag verwirklichten Gewinne aus-
gewiesen werden.

Alle erkennbaren Risiken und drohenden 
Verluste, die im Geschäftsjahr 2017 oder in 

einem früheren Geschäftsjahr entstanden 
sind, wurden berücksichtigt.   
 
Die bisher angewandten Bilanzierungs- und 
Bewertungsmethoden wurden beibehalten. 
     
Immaterielle Vermögensgegenstände wer-
den, soweit gegen Entgelt erworben, zu An-
schaffungskosten aktiviert und über längs-
tens drei bis fünf Jahre abgeschrieben. Die 
planmäßige Abschreibung erfolgt linear.  
    
Sachanlagen werden zu Anschaffungs- oder 
Herstellkosten bewertet, die um planmäßge 
Abschreibungen vermindert werden. Die plan-
mäßige Abschreibung erfolgt linear. Die Nut-
zungsdauern belaufen sich auf drei bis fünf 
Jahre. Bei der Ermittlung der Herstellkosten 
werden keine direkt zurechenbaren Fremdka-
pitalzinsen einbezogen.    
  
Für die Aktivierung und damit Berechnung der 
Abschreibung der immateriellen Anlagegüter 
und Sachanlagen ist der Zeitpunkt der Inbetrieb-

// Jahresabschluss der E-Control
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nahme maßgeblich. Liegt die Inbetriebnahme 
im ersten Halbjahr, werden immaterielle An-
lagegüter und Sachanlagen mit einem vollen 
Jahresbetrag abgeschrieben. Im Fall der Inbe-
triebnahme im zweiten Halbjahr erfolgt die Ab-
schreibung der immateriellen Anlagegüter und 
Sachanlagen mit dem halben Jahresbetrag.  
    
Gegen Entgelt erworbene geringwertige Ver-
mögensgegenstände werden im Sinne des 
§ 13 EStG sofort im Jahr der Anschaffung ab-
geschrieben.     
 
Forderungen werden mit ihrem Nennwert an-
gesetzt. Fremdwährungsforderungen werden 
mit ihrem Entstehungskurs oder mit dem 
niedrigeren Devisengeldkurs zum Bilanzstich-
tag bewertet.     
 
Die Abfertigungsrückstellung wird nach an-
erkannten versicherungsmathematischen 
Grundsätzen nach dem Anwartschaftsbar-
wertverfahren (Projected Unit Credit Method) 
auf Basis eines Rechnungszinssatzes von 
2,80% (Vorjahr 3,44%) (Durchschnittszins-
satz der letzten 7 Jahre), einer erwarteten 
künftigen Gehaltssteigerung von unverändert 
1,75% und des gesetzlichen Pensionsantritts-
alters (gemäß Pensionsreform 2004 – Bud-
getbegleitgesetz 2003) ermittelt. Ein Fluktu-
ationsabschlag wird nicht berücksichtigt. Der 

Berechnung wurden die AVÖ (Aktuarvereini-
gung Österreichs) 2008 – P – Rechnungs-
grundlagen für die Pensionsversicherung – 
Pagler & Pagler zugrundegelegt.   
   
Bei der Bemessung der übrigen sonstigen 
Rückstellungen werden unter Beachtung 
des Vorsichtsprinzips alle zum Zeitpunkt der 
Bilanzerstellung erkennbaren Risken, dro-
hende Verluste oder dem Grunde nach un-
gewisse Verbindlichkeiten mit jenen Werten 
angesetzt, die nach bestmöglicher Schätzung 
zur Erfüllung der Verpflichtung aufgewendet 
werden müssen. Sämtliche übrigen sonstigen 
Rückstellungen haben eine Restlaufzeit von 
weniger als 12 Monaten – eine Abzinsung 
wird daher nicht vorgenommen.   
   
Verbindlichkeiten werden mit ihrem Erfül-
lungsbetrag angesetzt. Fremdwährungsver-
bindlichkeiten werden mit ihrem Entstehungs-
kurs oder mit dem höheren Devisenbriefkurs 
zum Bilanzstichtag bewertet.   
   
Aufgrund der geltenden Sondergesetze wurde 
zum Zwecke einer transparenteren Darstel-
lung der wirtschaftlichen Verhältnisse die Po-
sition Sondervermögen sowohl in der Bilanz 
als auch in der Gewinn-und-Verlust-Rechnung 
(zinsähnliche Erträge und Aufwendungen) ge-
sondert ausgewiesen.

ANLAGEVERMÖGEN   
Die Entwicklung der einzelnen Posten des 
Anlagevermögens und die Aufgliederung der 
kumulierten Abschreibungen nach einzelnen 

Posten im Berichtszeitraum ist im Anlagen-
spiegel angeführt (vergleiche Anlage 1 zum 
Anhang). Die Zugänge des Geschäftsjahres 
im Anlagevermögen betreffen im Wesentli-

Erläuterungen zur Bilanz   
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chen EDV-Soft- und -Hardware sowie Investi-
tionen in die Büroinfrastruktur der E-Control 
(bauliche Investitionen).    
  
Die Verpflichtungen aus der Nutzung von in 
der Bilanz nicht ausgewiesenen Sachanlagen 
beträgt 959 T€ für das Geschäftsjahr 2017 
(Vorjahr 868 T€). Die Gesamtverpflichtungen 
für die nächsten fünf Jahre betragen 4.789 
T€ (Vorjahr 3.394 T€).     
  
FORDERUNGEN UND 
SONSTIGE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE 
Die Restlaufzeit der Forderungen aus Liefe-
rungen und Leistungen beträgt weniger als 
12 Monate.     
 
In den sonstigen Forderungen und Vermö-
gensgegenständen sind keine Beträge (Vor-
jahr 21 T€) mit einer Restlaufzeit von mehr 
als einem Jahr enthalten. Die Restlaufzeit der 
übrigen Forderungen beträgt weniger als 12 
Monate.      
 
Im Posten „Sonstige Forderungen und Vermö-
gensgegenstände“ sind Erträge in Höhe von 
14 T€ enthalten (Vorjahr 63 T€), die erst nach 
dem Bilanzstichtag zahlungswirksam werden. 
     
SONDERVERMÖGEN   
Mit Inkrafttreten des „Kleinen Ökostrom-
Novellenpakets“ (BGBl. I Nr 108/2017) am 
26. Juli 2017 wurde auch das Bundesge-
setz, mit dem zusätzliche Mittel aus von der 
E-Control verwalteten Sondervermögen be-
reitgestellt werden, erlassen. Darin wurde die 
E-Control verpflichtet, aus dem Restbetrag der 
nach § 8 KWK Gesetz 2008 (Zuschläge für 

„Kraft-Wärme-Kopplung“) sowie § 69 ElWOG 
(Stranded Costs-Beiträge) eingehobenen, 
verwalteten und zur Auszahlung gebrach-
ten Mittel des Sondervermögens insgesamt 
33 Mio. € im Jahr 2017 an die Republik Ös-
terreich zu übertragen.     
  
Der verbleibende „Restbetrag“ in Höhe von 
rd. 2.071 T€ soll der E-Control zur Verrech-
nung der von der Republik Österreich gemäß 
§ 32 Abs. 6 E-ControlG in Folgejahren zu 
leistenden Beiträge im Rahmen der von der 
E-Control zu erfüllenden Aufgaben im allge-
meinen öffentlichen Interesse nach § 5 Abs. 
4 E-ControlG dienen.    
  
Sämtliche im Posten „Sondervermögen“ 
ausgewiesenen liquiden Mittel sind somit im 
Jahr 2017 von der E-Control entsprechend 
der Bestimmungen des „Kleinen Ökostrom-
Novellenpakets“ umgewidmet und die zu-
gehörigen Kontokorrentkonten geschlossen 
worden. 

TREUHANDVERMÖGEN – EU-TWINNING  
Twinning-Projekte (Verwaltungspartnerschaf-
ten) sind eine Initiative der Europäischen Kom-
mission und wurden im Jahr 1998 ins Leben 
gerufen. Es handelt sich dabei um von der 
Europäischen Kommission finanzierte zeitlich 
befristete Partnerschaftsprojekte. Sie basieren 
auf genau definierten Leitlinien für den gesam-
ten Projektablauf und werden nach Projektab-
schluss von der Europäischen Kommission ei-
ner eingehenden Prüfung unterzogen.   
    
Bei dem unter der Bilanz der E-Control ausge-
wiesenen Treuhandvermögen handelt es sich 

// Jahresabschluss der E-Control
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Sowohl das Twinning-Projekt in Algerien als 
auch in Georgien konnte im Geschäftsjahr 
2017 erfolgreich von der E-Control abge-
schlossen werden. Beide Projekte werden 
nun von Seiten der Europäischen Kommissi-
on einer eingehenden abschließenden finan-
ziellen Prüfung unterzogen.

SONSTIGE RÜCKSTELLUNGEN  
Der im Posten „Sonstige Rückstellungen“ 
ausgewiesene Betrag setzt sich im Wesentli-
chen wie folgt zusammen: 

um Projektgelder der Europäischen Kommis-
sion zur Abwicklung von Twinning-Projekten 
in Algerien sowie Georgien, in welchen die 
E-Control sowohl als Projektpartner als auch 
als finanzielle Abwicklungsstelle für die betei-
ligten Projektpartner agiert. 

Nach den erfolgreich im Geschäftsjahr 2013 
und 2014 abgeschlossenen Twinning-Projek-
ten in Georgien (Elektrizitätsmarkt) sowie Kro-

atien konnte die E-Control im Geschäftsjahr 
2015 sowohl ein Twinning-Projekt in Algerien 
als auch ein Nachfolgeprojekt in Georgien 
(Erdgasmarkt) im Rahmen der offiziellen Aus-
schreibung gewinnen und die operative Pro-
jekttätigkeit aufnehmen.    
  
Das Treuhandvermögen – EU-Twinning setzt 
sich zum Stichtag wie folgt zusammen: 

31. 12. 2016
E

31. 12. 2017
E

 190.718,89 516.916,24

 264.026,87 230.999,83

 454.745,76 747.916,07

  

 Projektkonto Twinning Algerien

 Projektkonto Twinning Georgien 

 

31. 12. 2016E31. 12. 2017
E

 70.000,00 75.000,00

 166.580,00 213.659,00

 497.922,06 512.327,21

 642.297,07 649.337,33

 27.212,00 32.500,00

 97.716,00 88.851,00

 1.501.727,13 1.571.674,54

Erstellung Geschäfts- und Tätigkeitsbericht 

Noch nicht abgerechnete Projekte und Studien 

Noch nicht konsumierte Urlaube 

Prämien Mitarbeiter 

Rechts-, Prüfungs- und Beratungsaufwand 

Sonstige noch nicht abgerechnete Leistungen 
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VERBINDLICHKEITEN   
Im Posten „Sonstige Verbindlichkeiten“ sind 
Aufwendungen in Höhe von 217 T€ (Vorjahr 
223 T€) enthalten, die erst nach dem Bilanz-
stichtag zahlungswirksam werden.   
    
Mit Stichtag 26. Juli 2017 wurde der Restbe-
trag des von der E-Control bisher verwalteten 
gesetzlichen Sondervermögens entsprechend 
der Bestimmungen des „Kleinen Ökostrom-No-
vellenpakets“ (BGBl. I Nr 108/2017) in eine „Er-
haltene Anzahlung“ umgewidmet. Diese Anzah-
lung dient zur Verrechnung der von der Republik 
Österreich gemäß § 32 Abs. 6 E-ControlG an die 
E-Control in Folgejahren zu leistenden Beiträge 
im Rahmen der nach § 5 Abs. 4 E-ControlG von 
der E-Control zu erfüllenden Aufgaben im allge-
meinen öffentlichen Interesse.   
   
Die konkret von der E-Control zu erfüllenden 
Aufgaben werden jährlich zwischen der Repu-
blik Österreich und der E-Control abgestimmt 
und zur Verrechnung gebracht.   
   
Im Jahr 2017 wurden erstmalig 5 T€ zu-
züglich 20% USt an Aufwendungen für zu-
sätzliche Aufgaben (Vollziehung der Bestim-
mungen des Preistransparenzgesetzes) im 
Rahmen des § 5 Abs. 4 E-ControlG von der 
E-Control zur Verrechnung gebracht und mit 
der „Erhaltenen Anzahlung“ verrechnet.  
    
Sämtliche Verbindlichkeiten haben eine Rest-
laufzeit von weniger als einem Jahr. Ausge-
nommen davon ist die Verbindlichkeit resul-
tierend aus der Umwidmung des gesetzlichen 

Sondervermögens in Folge der Umsetzung des 
„Kleinen Ökostrom-Novellenpakets“ (BGBl. I 
Nr. 108/2017) in eine „Erhaltene Anzahlung“ 
für Aufwendungen im Rahmen des § 5 Abs. 4 
E-ControlG in Höhe von rd. 2.067 T€ mit einer 
Restlaufzeit von mehr als einem Jahr.  
    
PASSIVE RECHNUNGS-
ABGRENZUNGSPOSTEN    
Das Stammkapital sowie der Bilanzgewinn 
der Energie-Control GmbH in Höhe von ur-
sprünglich insgesamt rd. 3.707 T€ wurden 
im Rahmen der Umwandlung in eine Anstalt 
öffentlichen Rechts mit Wirkung 2. März 
2011 von Seiten der Republik Österreich in 
eine nicht rückforderbare „Vorauszahlung“ 
umgewidmet. Diese als passive Rechnungs-
abgrenzung ausgewiesene „Vorauszahlung“ 
dient der E-Control (als Rechtsnachfolgerin 
der Energie-Control GmbH) seit dem Jahr 
2012 zur Verrechnung der nach § 5 Abs. 4 
E-ControlG von der E-Control im allgemeinen 
öffentlichen Interesse zu erfüllenden Aufga-
ben, die die Republik Österreich der E-Control 
gemäß § 32 Abs. 6 E-ControlG abzugelten 
hat. Die konkret von der E-Control zu erfüllen-
den Aufgaben werden jährlich zwischen der 
Republik Österreich und der E-Control abge-
stimmt und mit den passiven Rechnungsab-
grenzungsposten zur Verrechnung gebracht. 
     
Im Jahr 2017 wurden 309 T€ zuzüglich 20% 
USt (Vorjahr 282 T€) an Aufwendungen für Auf-
gaben im Rahmen des § 5 Abs. 4 E-ControlG 
von der E-Control zur Verrechnung gebracht 
und mit dieser „Vorauszahlung“ verrechnet.

// Jahresabschluss der E-Control
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VERPFLICHTUNGEN AUS 
TREUHANDVERMÖGEN – EU-TWINNING 
Da es sich bei dem aktivseitig unter der Bi-
lanz ausgewiesenen Bilanzposten „Treuhand-
vermögen – EU-Twinning“ um Gelder handelt, 

über welche die E-Control nur rechtlich, nicht 
jedoch wirtschaftlich verfügt, wurden Ver-
pflichtungen aus Treuhandvermögen – EU-
Twinning in gleicher Höhe eingestellt. 
 

Die Gewinn-und-Verlust-Rechnung ist in Staf-
felform nach dem Gesamkostenverfahren 
aufgestellt.     
 
UMSATZERLÖSE   
Die Definition der Umsatzerlöse wurde mit 
dem Rechnungslegungs-Änderungsgesetz 

2014 (RÄG 2014, BGBl. I Nr. 22/2015) neu 
gefasst. So sind seit 1. Jänner 2016, neben 
den Erlösen aus der Regulierungstätigkeit 
der E-Control, auch jene Erlöse im Posten 
„Umsatzerlöse“ auszuweisen, die auf das 
Vorhandensein eines konkreten Leistungs-
austauschs abstellen.   

Erläuterungen zur Gewinn-und-Verlust-Rechnung

A) AUS REGULATORISCHER TÄTIGKEIT

31. 12. 2017
E

31. 12. 2016
E

 16.525.579,69 15.908.703,42

 7.208.888,34 7.009.104,32

 –3.325.620,42 –546.476,74

 20.408.847,61 22.371.331,00

 

  

Erlöse Strommarktregulierung

Erlöse Gasmarktregulierung

abz. Erlösschmälerungen: Budgetvortrag

B) AUS NICHT REGULATORISCHER TÄTIGKEIT   

31. 12. 2017
E

 31. 12. 2016
E

 314.039,53 282.362,39Erlöse aus nicht regulatorischer Tätigkeit
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C) SONSTIGE UMSATZERLÖSE (ÜBRIGE)

31. 12. 2017
E

31. 12. 2016
E

 13.740,49 23.659,43

 70.153,42 73.026,25

 67.130,10 153.720,31

 171.925,85 133.765,82

 13.098,47 13.851,86

 2.191,33 3.089,66

 83.172,97 29.749,00

 421.412,63 430.862,33

Weiterverrechnung RECS, CEER 

Weiterverrechnung Spritpreisrechner / Tarifkalkulator 

Weiterverrechnung REMIT, AIB 

Weiterverrechnung Twinning-Projekte 

Vortrags- und Beratungstätigkeit Ausland 

Vortrags- und Beratungstätigkeit Inland 

Übrige (sonstige) Umsatzerlöse 

 

SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE  

31. 12. 2017
E

31. 12. 2016
E

 
 175,00 19.688,56
  

 24.582,28 22.601,80

 18.427,92 5.207,44

 43.185,20 47.497,80
  

a)  Erträge aus dem Abgang vom Anlagevermögen 
 mit Ausnahme der Finanzanlagen

b)  Erträge aus der Auflösung von 
 Rückstellungen

c)  Sonstige Erträge (übrige)

PERSONALAUFWAND

31. 12. 2017
E

31. 12. 2016
E

 9.023.086,82 9.773.451,80

 460.144,09 496.325,75
  

 216.434,89 234.577,73
  

 1.883.110,93 1.988.575,23

 103.200,56 94.605,76

 2.662.890,47 2.814.084,47

 11.685.977,29 12.587.536,27

a) Gehälter

    Aufwendungen für Altersversorgung 

 Aufwendungen für Abfertigungen und Leistungen an 
 betriebliche Mitarbeitervorsorgekassen

 Aufwendungen für gesetzlich vorgeschriebene Sozialabgaben 
 sowie vom Entgelt abhängige Abgaben und Pflichtbeiträge

     Sonstige soziale Aufwendungen 

b)  Soziale Aufwendungen
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AUFWENDUNGEN FÜR ABFERTIGUNGEN UND  LEISTUNGEN 
AN BETRIEBLICHE MITARBEITERVORSORGEKASSEN  

31. 12. 2017
E

31. 12. 2016
E

 79.954,00 99.097,81

 11.157,30 1.706,06

 125.323,59 133.773,86

 216.434,89 234.577,73

Dotierung Abfertigungsrückstellung 

Freiwillige Abfertigung 

Mitarbeitervorsorgekasse

AUFWENDUNGEN FÜR GESETZLICH VORGESCHRIEBENE  SOZIALABGABEN 
SOWIE VOM ENTGELT ABHÄNGIGE  ABGABEN UND PFLICHTBEITRÄGE   
  31. 12. 2017

E

31. 12. 2016
E

 1.500.174,97 1.567.431,62

 371.455,96 409.163,93

 11.480,00 11.979,68

 1.883.110,93 1.988.575,23

Gesetzlicher Sozialaufwand (DG) 

Beiträge zum Familienbeihilfen-Ausgleichsfonds 
einschließlich Zuschlag zum Dienstgeberbeitrag

U-Bahnsteuer

MITARBEITER

zum 31. 12. 2016durchschnittlichzum 31. 12. 2017 durchschnittlich

 2 2,0

 119 124,5

 121 126,5

 2 2,0

 118 120,3

 120 122,3

Vorstand

Angestellte

SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN

31. 12. 2017
E

31. 12. 2016
E

 38.829,46 2.085,85

 7.597.624,27 8.573.189,98

 7.636.453,73 8.575.275,83

Steuern, soweit sie nicht unter Steuern vom Einkommen 
und Ertrag fallen

Übrige
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SONSTIGE ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE

31. 12. 2017
E

31. 12. 2016
E

 724,62 2.011,18

  

 19.312,12 78.597,72

 0,00 29.655,74

  

 16.746,47 57.203,48

 4.796,24 14.916,84

 41.579,45 182.384,96

Zinserträge

Zinserträge aus Wertpapieren des Sondervermögens: 

 im Bereich Kraft-Wärme-Kopplung

 im Bereich Stranded Costs-Beiträge

Sonstige Zinserträge des Sondervermögens:

 im Bereich Kraft-Wärme-Kopplung

 im Bereich Stranded Costs-Beiträge

In den sonstigen Zinsen und ähnlichen Erträ-
gen sind Zinserträge enthalten, die von der 
E-Control bis zum Inkrafttreten des „Kleinen Öko-
strom-Novellenpakets“ (BGBl. I Nr. 108/2017) 
und der damit verbundenen Umwidmung des 
gesondert in der Bilanz ausgewiesenen Sonder-
vermögens (Kraft-Wärme-Kopplung und Stran-
ded Costs) erwirtschaftet worden sind. 

AUFWENDUNGEN AUS WERTPAPIEREN
DES SONDERVERMÖGENS   
Im Geschäftsjahr wurden Verluste aus dem 
Abgang von Wertpapieren des Sondervermö-
gens in Höhe von 19 T€ (Vorjahr 77 T€) er-
zielt.     
 

ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN

31. 12. 2017
E

31. 12. 2016
E

 –6,70 –22,08

 0,00 –9.342,65

 –11.685,53 –57.471,86

 –3.031,08 –21.139,04

 –14.723,31 –87.975,63

Bank- und Darlehenszinsen

Verzugszinsen und Mahnspesen

Zinsaufwendungen des Sondervermögens:

 im Bereich Kraft-Wärme-Kopplung

 im Bereich Stranded Costs-Beiträge

Vorschlag zur Verwendung des Ergebnisses   

Der in der Bilanz ausgewiesene Bilanzgewinn in Höhe von 28.000 € soll auf neue Rechnung 
vorgetragen werden.        
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Ereignisse von besonderer Bedeutung nach dem Schluss 
des Geschäftsjahres

Es sind keine besonderen Ereignisse nach dem Schluss des Geschäftsjahres eingetreten.  
     

Entgelte des Abschlussprüfers   

Die Entgelte des Abschlussprüfers setzen sich im Geschäftsjahr 2017 wie folgt zusammen:  
    

31. 12. 2017
E

 31. 12. 2016
E

 23.000   25.000

 0 18.000

Prüfungsentgelt Geschäftsjahr

Andere Bestätigungsleistungen

Ergänzende Angaben

Eine Aufschlüsselung der Bezüge des Vorstands 
unterbleibt im Sinne des § 239 Abs. 1 Ziffer 3 
und 4b UGB, da weniger als drei Personen be-
troffen sind.     

Die Vergütungen an den Aufsichtsrat betrugen 
im Geschäftsjahr 2017 insgesamt 9.945 € 
(Vorjahr 20 T€).     
       
ORGANE DER GESELLSCHAFT
Vorstand
DI Andreas Eigenbauer 
Dr. Wolfgang Urbantschitsch, LL.M 

Als Mitglieder des Aufsichtsrates waren im 
Geschäftsjahr 2017 folgende Personen tätig:
Dr. Edith Hlawati 
(Vorsitzende) 
Mag. Dorothea Herzele 
(Stellvertreterin der Vorsitzenden)   
Mag. Christian Domany    
Robert Strayhammer, MA   

Vertreter des Betriebsrates:   
Mag. Dr. Ulrike Giera  (seit 28.3.2017)  
Mag. Leo Kammerdiener (seit 28.3.2017)  
Ing. Martin Brozka (bis 28.3.2017)  
Dr. Johannes Mrazek (bis 28.3.2017)  
   

Wien, am 1. Februar 2018   
Der Vorstand

Dr. Wolfgang Urbantschitsch, LL.M DI Andreas Eigenbauer
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 ANLAGENSPIEGEL ZUM 31. DEZEMBER 2017

18.601,71

9.182.569,97

3.360,00

0,00

9.204.531,68

896.741,97

1.435.103,96

3.389.820,64

129.328,75

1.254.631,12

7.105.626,44

16.310.158,12

0,00

93.758,05

0,00

0,00

93.758,05

0,00

53.140,72

49.560,29

0,00

74.607,38

177.308,39

271.066,44

0,00

25.654,40

0,00

-25.654,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

852.356,60

0,00

0,00

852.356,60

8.600,41

98.136,99

392.255,56

59.018,75

147.015,02

705.026,73

1.557.383,33

18.601,71

8.398.317,02

3.360,00

25.654,40

8.445.933,13

888.141,56

1.390.107,69

3.047.125,37

70.310,00

1.182.223,48

6.577.908,10

15.023.841,23

I. Immaterielle 
 Vermögensgegenstände:

1. Strombezugsrecht

2. EDV-Software

3. Patentrechte und Lizenzen

4. Geleistete Anzahlungen

II. Sachanlagen:

1. Einbauten in fremde Gebäude

2. Geschäftsausstattung

3. EDV-Hardware

4. Personenkraftwagen

5. Geringwertige 
 Vermögensgegenstände

Abgänge
E

Umbuchungen
E

Zugänge
E

1.1.2017
E

31.12.2017
E

Anschaffungs- und Herstellungskosten
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 ANLAGENSPIEGEL ZUM 31. DEZEMBER 2017

70,65

1.859.992,87

2.856,00

0,00

1.862.919,52

126.476,60

162.605,39

378.813,50

88.207,81

0,00

756.103,30

2.619.022,82

117,74

2.286.225,84

3.192,00

25.654,40

2.315.189,98

169.179,32

131.703,46

236.899,75

61.521,25

0,00

599.303,78

2.914.493,76

18.531,06

7.322.577,10

504,00

0,00

7.341.612,16

770.265,37

1.272.498,57

3.011.007,14

41.120,94

1.254.631,12

6.349.523,14

13.691.135,30

90.158,05

0,00

0,00

90.158,05

0,00

53.140,72

49.560,29

0,00

74.607,38

177.308,39

267.466,44

47,09

1.300.643,97

336,00

0,00

1.301.027,06

51.303,13

67.235,06

250.341,81

32.332,19

147.015,02

548.227,21

1.849.254,27

18.483,97

6.112.091,18

168,00

0,00

6.130.743,15

718.962,24

1.258.404,23

2.810.225,62

8.788,75

1.182.223,48

5.978.604,32

12.109.347,47

I. Immaterielle 
 Vermögensgegenstände:

1. Strombezugsrecht

2. EDV-Software

3. Patentrechte und Lizenzen

4. Geleistete Anzahlungen

II. Sachanlagen:

1. Einbauten in fremde Gebäude

2. Geschäftsausstattung

3. EDV-Hardware

4. Personenkraftwagen

5. Geringwertige 
 Vermögensgegenstände

31.12.2016
E

31.12.2017
E

Abgänge
E

Zugänge
E

1.1.2017
E

31.12.2017
E

kumulierte Abschreibungen Buchwerte
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Geschäftsverlauf, Geschäftsergebnis und Lage des Unternehmens  

 GESCHÄFTSTÄTIGKEIT 
UND RAHMENBEDINGUNGEN  
Im Geschäftsjahr 2017 umfasste die Tätig-
keit der Regulierungsbehörde insbesondere 
die Genehmigung und Nichtuntersagung von 
allgemeinen Bedingungen von Energieliefe-
ranten und Energieversorgern, die Feststel-
lung der Kostenbasis von Netzbetreibern für 
den Strom- und Gasbereich, die Festsetzung 
der Systemnutzungsentgelte, die Zulassung 
für die Tätigkeit eines Bilanzgruppenver-
antwortlichen sowie die Überwachung der 
Entflechtung und die Führung von zweitins-
tanzlichen Beschwerdeverfahren vor den 
Verwaltungsgerichten. Überdies wurden zahl-
reiche Aufsichtsverfahren zur Einhaltung der 
einschlägigen Rechtsgrundlagen durch die 
Marktteilnehmer geführt. Neben den Sys-
temnutzungsentgeltverordnungen wurden 
auch Marktregeln neu erlassen. Des Weite-
ren war die Erhebung von Rechtsmitteln und 
die damit zusammenhängende Prüfung von 
wettbewerbsrechtlich relevanten Tatbestän-
den betreffend eines auszurufenden Strom-
Engpasses an der deutsch-österreichischen 
Grenze aufgrund einer Stellungnahme der 
europäischen Regulierungsagentur ein Ar-
beitsschwerpunkt. Dies führte in weiterer 
Folge zu Anfechtungen vor den europäi-
schen Instanzen. Hinzu kamen umfangrei-
che Tätigkeiten der Streitschlichtung sowie 
das Berichtswesen. Darüber hinaus kam die 
E-Control im Jahr 2017 ihrer gesetzlichen Auf-
gabe der Information der Konsumentinnen 
und Konsumenten durch die verschiedensten 
Aktivitäten wie Öffentlichkeitsarbeit, Messe-

beteiligungen und Beratungen von Bürgerin-
nen und Bürgern nach.     
 
Durch Erlassung weiterer Netzkodizes auf 
europäischer Ebene wird sich die E-Control 
mit weiteren internationalen Sachverhalten 
auseinandersetzen. Überdies sind die natio-
nalen Rechtsgrundlagen (insbesondere Ver-
ordnungen der E-Control) auf Übereinstim-
mung mit den Netzkodizes zu überprüfen. Die 
Verfahren auf Grundlage dieser Netzkodizes 
und Leitlinien haben großteils den Zweck, die 
Anforderungen der Verordnungen auf Basis 
zwingend einzureichender Vorschläge weiter 
zu konkretisieren, wozu schwierige inhaltli-
che Analysen und in der Regel eine Abstim-
mung mit den übrigen Regulatoren auf regi-
onaleuropäischer oder EU-Ebene notwendig 
ist. Dies gilt auch für zukünftige Änderungen 
der genehmigten Vorschläge. Zu diesen Ver-
fahren kommen antragsgebundene Freistel-
lungs- und Schlichtungsverfahren hinzu. Des 
Weiteren enthalten die Rechtsakte teils um-
fangreiche Verpflichtungen der Regulierungs-
behörde zur Überwachung (insbesondere der 
Bereitstellung von Daten) und Abstimmung 
von Maßnahmen der Netzbetreiber sowie der 
Marktoperatoren und -teilnehmer.  
      
Einen weiteren Schwerpunkt wird in der neuen 
Regulierungsperiode die Prüfung der Verteiler-
netzbetreiber im Strombereich sein. Aufgrund 
von Anfechtungen erstinstanzlicher Kosten-
Bescheide der E-Control im Gasbereich durch 
die Legalparteien (und vereinzelt Netzbetrei-
ber) sowie der Klärung der Unabhängigkeit der 

LAGEBERICHT DER 
ENERGIE-CONTROL AUSTRIA 
FÜR DIE REGULIERUNG DER ELEKTRIZITÄTS- UND ERDGAS-
WIRTSCHAFT (E-CONTROL) FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2017
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E-Control wird eine Vielzahl an Verfahren vor 
den Verwaltungsgerichten zu führen sein.  
      
Im Jahr 2017 wurden insgesamt 300 Ver-
waltungsverfahren sowie zusätzlich 10 Ver-
ordnungsverfahren geführt. Diese Verfahren 
konnten im Jahr 2017 abgeschlossen wer-
den. Die Anzahl der noch laufenden Verfah-
ren aus dem Jahr 2017 beläuft sich auf 183 
Verwaltungsverfahren.    
     
Einen wesentlichen Bestandteil des Endkun-
denservices der E-Control bildet die bereits im 
Jahr 2002 eingerichtete Schlichtungsstelle. 
Hier können Endkunden umfangreiche Hilfe-
stellung zu Fragen und Problemen mit dem 
Netzbetreiber oder Lieferanten erhalten. Im 
Jahr 2016 wurde die Schlichtungsstelle weiter 
aufgewertet und ist nun nach dem Alternative-
Streitbeilegung-Gesetz eine durch das Bundes-
ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit 
und Konsumentenschutz an die Europäische 
Kommission notifizierte Schlichtungsstelle.   
      
Mit Inkrafttreten des „Kleinen Ökostrom-No-
vellenpakets“ (BGBl. I Nr 108/2017) mit Ende 
Juli 2017 wurde auch das Bundesgesetz, mit 
dem zusätzliche Mittel aus von der E-Control 
verwaltetem Sondervermögen bereitgestellt 
werden, erlassen. In § 1 dieses Gesetzes wird 
bestimmt, dass die E-Control von dem Rest-
betrag der nach § 8 KWK Gesetz 2008 (Zu-
schläge für „Kraft-Wärme-Kopplung“) sowie 
§ 69 ElWOG (Stranded Costs-Beiträge) ein-
gehobenen, verwalteten und zur Auszahlung 
gebrachten liquiden Mittel des Sondervermö-
gens insgesamt rd. 33 Mio. € an die Republik 
Österreich zu übertragen hat. Die Auszahlung 

an die Republik Österreich erfolgte in Form 
von zwei Tranchen: Die erste Zahlung in Höhe 
von 23 Mio. € erfolgte am 1. August 2017; 
die zweite, abschließende Zahlung in Höhe 
von 10 Mio. € am 3. Oktober 2017.  
   
Der nach dieser abschließenden Zahlung an die 
Republik Österreich verbleibende Restbetrag in 
Höhe von rd. 2,07 Mio. € wurde der E-Control 
dann bestimmungsgemäß in eine “Erhaltene 
Anzahlung“ zur Verrechnung der von der Repu-
blik Österreich gemäß § 32 Abs. 6 E-ControlG in 
Folgejahren zu leistenden Beiträge im Rahmen 
der von der E-Control zu erfüllenden Aufgaben 
im allgemeinen öffentlichen Interesse nach § 5 
Abs. 4 E-ControlG umgewidmet.   
      
Nach 15 Jahren treuhändischer Verwaltung 
des Sondervermögens wurde diese Tätigkeit 
nun endgültig im Jahr 2017 erfolgreich von 
der E-Control abgeschlossen.   
      
Bis zur abschließenden Klärung, ob die Repu-
blik Österreich diese „Erhaltene Anzahlung“ 
aus der Umwidmung des Sondervermögens 
dauerhaft der E-Control zur Abdeckung der 
auflaufenden „nicht regulatorischen Kosten“ 
widmen möchte, wird diese in der Bilanz der 
E-Control passivseitig als „Erhaltene Anzah-
lung“ im Posten „Sonstige Verbindlichkei-
ten“ ausgewiesen. Die aus der Änderung der 
Rechtsform der Regulierungsbehörde im Jahr 
2011 erfolgte Umwidmung des Stammka-
pitals sowie des Bilanzgewinns der Energie-
Control GmbH (in Höhe von ursprünglich rd. 
3.707 T€) stellt eine nicht rückforderbare 
„Vorauszahlung“ auf zukünftige, nicht-regula-
torische Leistungen dar und wurde daher im 

// Jahresabschluss der E-Control



20

Jahr 2017 in den Posten „Passive Rechnungs-
abgrenzung“ in der Bilanz umgegliedert.  
      
 
Auch im abgelaufenen Geschäftsjahr 2017 
wurde die „Vorauszahlung“ sowie „Erhalte-
ne Anzahlung“ bestimmungsgemäß von der 
E-Control zur Verrechnung für geleistete Tätig-
keiten im Rahmen des § 5 Abs. 4 E-ControlG 
verwendet. Insgesamt wurden im Jahr 2017 
rd. 314 T€ zuzüglich 20% USt (Vorjahr rd. 
282 T€) an Aufwendung für „nicht regulatori-
sche Tätigkeiten“ zur Verrechnung gebracht. 
Der Stand der „Vorauszahlung“ aus der Um-

widmung des Stammkapitals samt Bilanzge-
winn sowie der „Erhaltenen Anzahlung“ aus 
der Umwidmung des Sondervermögens be-
läuft sich mit Ende 2017 auf insgesamt rd. 
3,59 Mio. € (Vorjahr rd. 1,90 Mio. €).  
      
 
FINANZIELLE KENNZAHLEN 
DER E-CONTROL    
Als finanzielle Leistungsindikatoren, welche 
die Vermögens-, Finanzierungs- und Kapital-
struktur der E-Control möglichst genau dar-
stellen, wurden folgende Kennzahlen (Werte 
in €) identifiziert.     

KAPITALSTRUKTURANALYSE OHNE BERÜCKSICHTIGUNG DES SONDER- UND 
TREUHANDVERMÖGENS

Zeitraum
1. 1.–31.12.2017

Zeitraum
1. 1.–31.12.2016

 

    1.928.911   2.002.901  

  6.795.285   3.825.487   

 0   0  

 –7.756.934   –2.898.906  

  967.263   2.929.481  

 18.440   49.465  

  1.849.254   1.918.394  

  0    0  

  3.425   –18.878  

 –4.042   99.098  

 1.867.077    2.048.079  

 0,52 Jahre 1,43 Jahre

1. Fiktive Schuldentilgungsdauer *) 

 Rückstellungen

+ Verbindlichkeiten (ohne Sonder- und Treuhandvermögen)

– Wertpapiere des Umlaufvermögens

– Kassabestand, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten

 Zwischensumme

 Ergebnis nach Steuern

+     Abschreibungen im Anlagevermögen

–     Zuschreibungen im Anlagevermögen

–/+ Gewinne/Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen

+/– Erhöhung/Verringerung langfristige Rückstellungen

 Mittelüberschuss aus dem Ergebnis nach Steuern

=  Fiktive Schuldentilgungsdauer

   

 

 
*) ohne Berücksichtigung des Sonder- und Treuhandvermögens
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LIQUIDITÄTSANALYSE OHNE BERÜCKSICHTIGUNG DES SONDER- UND 
TREUHANDVERMÖGENS

Zeitraum
1. 1.–31.12.2017

Zeitraum
1. 1.–31.12.2017

Zeitraum
1. 1.–31.12.2016

Zeitraum
1. 1.–31.12.2016

  8.560.019   3.788.624  

  6.229.784    3.495.576  

 137,40% 108,38%

  
 

  1.928.911   2.002.901  

  6.795.285   3.825.487  

  0    0  

 –7.756.934   – 2.898.906  

 –114.108   –65.687  

 –144.125   –140.356  

  709.030   2.723.438  

 6.415.236   –458.812  

 0,11 Jahre n.a.

1. Working Capital Ratio *) 

 kurzfristige Aktiva (Umlaufvermögen)

 kurzfristige Passiva

= Working Capital Ratio

2. Dynamischer Verschuldungsgrad *)

 Rückstellungen

+ Verbindlichkeiten (ohne Sonder- und Treuhandvermögen)

– Wertpapiere des Umlaufvermögens

– Kassabestand, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten

– Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

– sonstige Forderungen

= Effektivverschuldung

 Cashflow aus dem Ergebnis

= Dynamischer Verschuldungsgrad

 
*) ohne Berücksichtigung des Sonder- und Treuhandvermögens

 

KAPITALSTRUKTURANALYSE OHNE BERÜCKSICHTIGUNG DES SONDER- UND 
TREUHANDVERMÖGENS

Zeitraum
1. 1.–31.12.2017

Zeitraum
1. 1.–31.12.2016

 

     925.152    906.713  

  11.179.041    6.735.100  

  0    0  

 8,28% 13,46%

2.  Eigenmittelquote*

 Eigenkapital 

 Gesamtkapital (ohne Sonder- und Treuhandvermögen) 

–   von Vorräten „abziehbare“ Anzahlungen

=  Eigenmittelquote

 
*) ohne Berücksichtigung des Sonder- und Treuhandvermögens
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Aufgrund der Sachzieldominanz einer Regu-
lierungsbehörde und der damit fehlenden 
Gewinnorientierung sind Erfolgskennzahlen 
als finanzielle Leistungsindikatoren für die 
E-Control nur von geringer Aussagekraft, da 
sich daraus regulatorische Wirkung und Ef-
fektivität nicht ableiten lassen.   
      
Ein Liquiditätsrisiko in Folge einer vorzeitigen 
Fälligstellung dieser Verbindlichkeit ist eher 
gering einzuschätzen. So ist die „Vorauszah-
lung“ (Anteil aus der Umwidmung des Stamm-
kapitals sowie Bilanzgewinns) in Höhe von rd. 
1,90 Mio. € nicht rückforderbar – dem, bis 
zur abschließenden Klärung mit der Repub-
lik Österreich, als rückforderbar qualifizierten 
Anteil der „Erhaltenen Anzahlung“ aus der 
Umwidmung des Sondervermögens in Höhe 
von rd. 2,07 Mio. € steht hingegen in fast glei-
cher Höhe ein Bestand an liquiden Mitteln ge-
genüber. In Kombination mit der zum Bilanz-
stichtag ermittelten Schuldentilgungsdauer 
von nur rd. 0,52 Jahren (Vorjahr 1,43 Jahre) 
ergibt sich somit für die E-Control auch wei-
terhin kein unmittelbarer Handlungsbedarf. 
       
In Folge der fehlenden Gewinnorientierung, 
der gesetzlichen Ausgestaltung des Finanzie-
rungsmodus (Einhebung eines ausschließlich 

kostendeckenden Finanzierungsentgeltes) 
sowie dem geringen Widmungskapital sind 
eigenkapitalbildende Maßnahmen nur in 
eingeschränktem Ausmaß möglich. Zusätz-
lich führte die Umwidmung des gesetzlichen 
Sondervermögens mit Stichtag 26. Juli 2017 
in eine „Erhaltene Anzahlung“ für die in Fol-
gejahren für die Republik Österreich zu erfül-
lenden Aufgaben im allgemeinen öffentlichen 
Interesse zu einer wesentlichen Erhöhung der 
Verbindlichkeiten der E-Control.   
      
So hat sich die Eigenmittelquote im Vergleich 
zum Jahr 2016 von rd. 13,46% auf nun 8,28% 
in Folge der Erhöhung des Fremdkapitals (als 
Summe aus Rückstellungen, Verbindlichkei-
ten sowie Passiven Rechnungsabgrenzungs-
posten) deutlich verringert. Es wird erst in den 
kommenden Geschäftsjahren wieder zu einer 
schrittweisen Verbesserung der Eigenmittel-
quote kommen, wenn die „Vorauszahlung“ 
aus der Umwidmung des Stammkapitals so-
wie Bilanzgewinns der Energie-Control GmbH 
aus dem Jahr 2011 sowie die „Erhaltene 
Anzahlung“ aus der Umwidmung des gesetz-
lichen Sondervermögens durch die Weiterver-
rechnung der „nicht-regulatorischen Kosten“ 
verringert werden.    
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KAPITALFLUSSRECHNUNG OHNE BERÜCKSICHTIGUNG DER VERÄNDERUNG 
IM SONDER- UND TREUHANDVERMÖGEN

Zeitraum
1. 1.–31.12.2017

Zeitraum
1. 1.–31.12.2016

     18.606    49.968  

  1.849.254    1.918.394  

  3.425   – 18.878  

  0    0  

 –4.042   99.098  

  0   0  

 – 48.422   32.481  

 –3.768   163.730  

  170.806   65.796  

 – 69.947   –148.248  

  30.625   – 620.126  

  4.840.759   –1.661.691  

 –371.893   –338.835  

 6.415.402   –458.309  

 –166   –503  

  6.415.236   –458.812  

  175    49.447  

  0   0  

 –1.557.383   –1.706.055  

  0    0  

 –1.557.208   –1.656.609  

  0    0  

  0    0  

  0    0  

  

 4.858.027   –2.115.421  

  0    0  

  4.858.027   –2.115.421  

  2.898.906    5.014.327  

  7.756.934    2.898.906  

 Ergebnis vor Steuern* 

+ Abschreibung

–/+ Erträge/Verluste aus dem Abgang vom Anlagevermögen

–/+ Erträge/Verluste aus dem Abgang von Finanzanlagen

+/– Veränderung langfristige Rückstellungen

–/+ Veränderung der Vorräte

–/+ Veränderung Forderungen Lieferungen und Leistungen

–/+ Veränderung sonstiger Forderungen

–/+ Veränderung Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

+/– Veränderung kurzfristige Rückstellungen

+/– Veränderung Verbindlichkeiten Lieferungen und Leistungen

+/– Veränderung sonstiger Verbindlichkeiten

+/– Veränderung Passive Rechnungsabgrenzungsposten 

 Netto-Geldfluss aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

 Steuern vom Einkommen und Ertrag *)

 Netto-Geldfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit

+/– Einzahlungen aus dem Abgang vom Anlagevermögen (ohne FAV)

+/– Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzanlagen

– Investitionen in das Anlagevermögen (ohne FAV)

– Investitionen in das Finanzanlagevermögen

 Netto-Geldfluss aus der Investitionstätigkeit

+/– Veränderung Bank- und Finanzierungsverbindlichkeiten

+/– Zuschüsse/Entnahmen Eigenkapital

 Netto-Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit

 Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes

+/– Veränderung Kassa/Bank

+/– Veränderung Wertpapiere des Umlaufvermögens

 Veränderung liquider Mittel

+ Finanzmittelbestand am Beginn der Periode

 Finanzmittelbestand am Ende der Periode

 
*) ohne Berücksichtigung des Sonder- und Treuhandvermögens
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Der in der Vergangenheit erfolgte, gesetzlich 
notwendige Ausbau der quantitativen und 
qualitativen, personellen und sachlichen Aus-
stattung von Kernfunktionen der E-Control 
entspricht den derzeitigen Anforderungen. 
Für die kommenden Geschäftsjahre ist eine 
wesentliche gesetzliche Änderung in der 
Weisungsfreiheit des Vorstands und der Ge-
schäftspolitik und in der strategischen Aus-
richtung der E-Control, die deren wirtschaft-
liche Situation und Entwicklung nachhaltig 
negativ beeinträchtigen könnte, nicht zu er-
warten.       
   
Daher sind keine ergebnisbelastenden Vor-
kehrungen zu treffen. Punktuelle Erweiterun-
gen des Aufgabenumfanges sind absehbar, 
wie beispielsweise die Umsetzung der abge-
schlossenen EU-Richtlinie zu Netzwerk- und 
Informationssicherheit (NIS-Richtlinie: „Natio-
nal strategy on the security of networks and 
informations systems“) und die von der EU 
geplanten rechtlichen Änderungen der EU-
Richtlinie COM/2015/0572 zur Schaffung 
der Energieunion.     
     
Zusätzliche Aufgaben und damit Aufwendun-
gen können sich für die E-Control durch die 
Umsetzung der EU-Datenschutz-Grundverord-
nung (DSGVO), die freiwillige Anwendung der 
Bestimmungen des Bundes Public Corporate 
Governance Kodex (B-PCGK) sowie die Trans-
formation des weiterentwickelten internen 
Kontrollsystems (IKS) sowie Risikomanage-
mentsystems (RMS) in die bestehenden Re-
gelprozesse ergeben. Die durch diese neuen 
Rechtsvorschriften allenfalls erforderlichen 
Personal- und Sachressourcen sind im Rah-

men der nach § 30 Abs. 1 und 2 E-ControlG 
gesetzlich zwingend vorgeschriebenen Doppel-
Budgetierung für die Geschäftsjahre 2018 und 
2019 bereits in vollem Umfang gedeckt. 
      
  Gesetzlich ist die E-Control gemäß 
§ 32 Abs. 1 E-ControlG verpflichtet, zur Fi-
nanzierung ihrer den Elektrizitätsmarkt be-
treffenden Aufgaben von den Betreibern der 
Höchstspannungsnetze sowie ihrer den Erd-
gasmarkt betreffenden Aufgaben von den 
Marktgebiets- bzw. Verteilergebietsmanagern 
ein kostendeckendes Finanzierungsentgelt in 
Rechnung zu stellen und individuell mit Be-
scheid vorzuschreiben. So veröffentlichte der 
Rat der Europäischen Energieregulierungs-
behörden (CEER) im Jahr 2016 eine breit 
angelegte Studie über die Unabhängigkeit 
seiner Mitglieder, in der unter anderem auch 
der Budgeterstellungsprozess der einzelnen 
Regulatoren kritisch untersucht wurde. Dazu 
wurde folgende explizite Empfehlung heraus-
gegeben: „Was das Budget der Regulierungs-
behörden angeht, so muss die Budgetauto-
nomie der Regulierungsbehörde während 
aller Prozessschritte und in allen Prozessen 
sichergestellt sein. So sollten die nationalen 
Regierungen weder das Jahresbudget des Re-
gulators festsetzen, noch sollte die Exekutive 
die Möglichkeit haben, den Regulierungsbei-
trag festzulegen oder zu deckeln. [...] Regu-
lierungsbehörden sollten ihr Budget gänzlich 
unabhängig verwenden können. Auch sollte 
es keinerlei Einschränkungen für die Perso-
nalpolitik der Regulierungsbehörden geben, 
solange sie sich innerhalb des Budgets bewe-
gen. [...]“ (CEER: „Safeguarding the indepen-
dence of regulators“ – C16-RBM-06-03). Inso-

Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens   

// Jahresabschluss der E-Control



25

fern entspricht sowohl der Budgetierungs- als 
auch Finanzierungsprozess der E-Control un-
ter Risikogesichtspunkten und dem „Going 
Concern-Prinzip“ den Empfehlungen des Rats 

der Europäischen Regulierungsbehörden 
(CEER). Auch für die folgenden Geschäftsjah-
re wird von dieser gesetzlich vorgesehenen 
Kostendeckung ausgegangen.

ALLGEMEINE BESCHREIBUNG DER 
WESENTLICHEN RISIKEN UND UNGEWISS-
HEITEN, DENEN DAS UNTERNEHMEN 
AUSGESETZT IST    
Die E-Control ist aufgrund ihrer Sachzieldo-
minanz und indem sie keine Produkte oder 
Dienstleistungen im betriebswirtschaftlichen 
Sinne erzeugt oder vertreibt, für die es eine 
Preisbildung an Märkten durch Angebot und 
Nachfrage gibt, unverändert auch zukünf-
tig keinem Markt-, Absatz-, Kunden- oder 
Produktionsrisiko ausgesetzt. Die E-Control 
unterliegt, wie auch bisher, keinem Gewinn-
streben, wodurch sich auch alle damit in Zu-
sammenhang stehenden Risiken auf lange 
Sicht ausschließen. Die E-Control steht als 
Regulierungsbehörde in der Rechtsform ei-
ner Anstalt des öffentlichen Rechts mit ihren 
Leistungen nicht im Wettbewerb zu Dritten, 
sondern übt gesetzlich vorgegebene Aufga-
ben behördlich und unabhängig jeglicher 
Einflussnahmen aus. Derzeit sind keine maß-
geblichen Gesetzesänderungen absehbar, 
welche die Aufgaben der E-Control im obigen 
Sinne anders bestimmen könnten. Da aus 
heutiger Sicht keine weiteren Änderungen 
der rechtlichen Rahmenbedingungen oder 
Einflussnahmen erkennbar sind, werden 
auch hieraus ableitbare Risiken als sehr ge-
ring eingestuft.     
  

Die weiterhin als Folge des 3. Energie-Bin-
nenmarktpakets geltenden, resultierenden 
finanziellen Mehraufwendungen sind, unab-
hängig von ihrem engen Umfang, durch die 
gesetzlichen Finanzierungsregelungen in vol-
lem Umfang gedeckt. Eine Änderung dieser 
gesetzlichen Finanzierungsregelungen ohne 
Gegenmaßnahme könnte ein Finanzierungs-
risiko nur dann nach sich ziehen, wenn nicht 
gleichzeitig andere ausgleichende Regelun-
gen getroffen würden.    
     
Dieses Finanzierungsrisiko wird jedoch als 
äußerst gering eingeschätzt, da dies umfang-
reiche, gesetzliche Änderungen voraussetzen 
würde, die außerdem nur aus einem längeren 
Entstehungsprozess hervorgehen könnten. 
Auch hier sind derzeit keine weiteren maß-
geblichen Gesetzesänderungen erkennbar, 
die bestehenden Finanzierungsregelungen 
zu ändern. Daher entfällt auch eine bilanziel-
le Vorsorge gegen ein Finanzierungsrisiko.  
      
Für die E-Control bestehen auch weiterhin 
keine Währungsrisiken, da annähernd alle 
Geschäftsvorfälle in Euro abgewickelt wer-
den. Somit gibt es auch keine Geschäfts-
aktivitäten oder bilanziellen Vorsorgen zur 
Minimierung von Währungsrisiken. Auch 
Veranlagungen werden nur in Euro getätigt. 
Somit bleiben zwar einerseits bei der Veran-

Risikoberichterstattung
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lagung Währungschancen durch ein Spekula-
tionsverbot ungenutzt, andererseits werden 
hier aber auch die Währungsrisiken weitest-
gehend ausgeschlossen.    
     
Ebenso bestehen auch weiterhin kreditseitig 
keine Zinsänderungsrisiken für die E-Control, 
da weder Darlehens-, Finanzierungs- oder 
Leasingverträge – somit auch keine Fremd-
währungs- und Darlehensfinanzierungen – 
abgeschlossen wurden, welche solche Zins-
änderungsrisiken beinhalten würden. Somit 
gibt es auch keine Geschäftsaktivitäten oder 
bilanzielle Vorsorge zur Minimierung von Zins-
änderungsrisiken.    
     
Das Finanzierungsrisiko der E-Control ist auf-
grund gesetzlicher Regelungen nach wie vor 
sehr gering. Die E-Control ist gemäß dem mit 
3. März 2011 in Kraft getretenen E-ControlG 
berechtigt, zur Erfüllung ihrer den Elektrizitäts- 
und Erdgasmarkt betreffenden Aufgaben von 
den Höchstspannungsnetzbetreibern bzw. 
Marktgebiets- und Verteilergebietsmanagern 
ein kostendeckendes Finanzierungsentgelt 
einzuheben. Die entsprechenden Vorschrei-
bungen sowie Vorschaurechnungen für das 
Geschäftsjahr 2017 wurden vom Aufsichtsrat 
am 4. März 2015 genehmigt.    
      
So fand auch im Geschäftsjahr 2017 die 
Einhebung des Finanzierungsentgelts plan-
mäßig statt. Somit ist auch das Ergebnis der 
E-Control von der Aufwands- und Ertragsent-
wicklung unabhängig.     
     
Auch ergeben sich keine wesentlichen Ände-
rungen in der Risikostruktur der E-Control. 
Weder im abgelaufenen Geschäftsjahr 2017 

gab es hierzu Anzeichen, noch wird eine sol-
che für die Zukunft erwartet.   
      
Das Risikomanagement der E-Control wird 
regelmäßig überprüft und bedarfsgemäß an-
gepasst, um sowohl bestehende Risiken als 
auch neue Risiken im Rahmen der Erfüllung 
der übertragenen Tätigkeiten erkennen zu 
können. Mit dem Risikomanagement wird 
erreicht, das aus Sicht einer Risikoanalyse 
verbleibende Restrisiko für die E-Control zu 
minimieren. Die E-Control hat daher im ab-
gelaufenen Geschäftsjahr 2017 begonnen, 
das Risikomanagement adäquat einer Ener-
gieregulierungsbehörde weiterzuentwickeln 
und die erarbeiteten Prozeduren in die Re-
gelprozesse zu implementieren. So lag im 
Geschäftsjahr 2017 der Schwerpunkt im 
Rahmen der Weiterentwicklung des Internen 
Kontrollsystems (IKS) in der schrittweisen 
Implementierung der weiterentwickelten und 
konzeptionierten Schlüsselkontrollen in die 
Management-, Kern- und Support-Prozesse 
der E-Control und dem Aufbau eines zukünfti-
gen „IKS-Berichtswesens“ und „RMS-Berichts-
wesens“. Dabei wurde auf die Besonderheit 
einer nicht am Markt tätigen Unternehmung, 
welche keine Produkte oder Dienstleistungen 
im betriebswirtschaftlichen Sinne erzeugt 
oder vertreibt, Bezug genommen. Grundlage 
hierfür bilden die Empfehlungen des natio-
nalen Rechnungshofs, die sich einerseits am 
COSO-Standard (Committee of Sponsoring 
Organisations of the Treadway Commission) 
und andererseits an den INTOSAI GOV-Stan-
dards (International Organisation of Supreme 
Audit Institutions) zu Risikomanagement und 
Internem Kontrollsystem orientieren.  
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RISIKOMANAGEMENTZIELE 
UND -METHODEN   
Oberstes Ziel der Veranlagungsstrategie der 
E-Control ist es, Bonitätsrisiken weitestge-
hend zu minimieren, Währungsrisiken äu-
ßerst gering zu halten, Zinsänderungsrisiken 
zu vermeiden und keine Geschäfte zur Er-
zielung von Spekulationsgewinnen – insbe-
sondere auch solche Spekulationen, die in 
direktem Zusammenhang mit Derivaten ste-
hen oder sich aus Währungsdifferenzen erge-
ben – abzuschließen und damit die nominale 
Substanz aller anvertrauten Gelder zu erhal-
ten. Gleichzeitig soll auch jede Veranlagung 
einem hohen Liquiditätsgrad entsprechen. 
       
Die E-Control hat bereits in Vorjahren festge-
legt, dass Geschäfte in einer anderen Wäh-
rung als Euro eindeutige Spekulationen auf 
Währungsdifferenzen darstellen. Somit wird 
eine sichere, treuhändische Verwaltung und 
Veranlagung der Gelder, die der E-Control 
anvertraut sind, gewährleistet und trotz-
dem die Erwirtschaftung marktorientierter, 
sicherer Zinserträge ermöglicht. Auch im 
abgelaufenen Geschäftsjahr 2017 wurden 
keine Veranlagungen zu Negativzinsen ab-
geschlossen.      
   
So wurde das bereits im Jahr 2007 von der 
Energie-Control GmbH aufgebaute Risikoma-
nagement für die Verwaltung und Veranla-
gung des Sonder- und Treuhandvermögens 
auch im abgelaufenen Geschäftsjahr 2017 
von der E-Control in vollem Umfang ange-
wandt, um die Risiken, die sich aufgrund der 
weiterhin weltumspannenden Anspannun-
gen auf den Finanzmärkten ergeben, für die 
E-Control gering zu halten. So wurde auch im 

Jahr 2017 erneut das bestehende Risikoma-
nagement laufend überprüft, im Aufsichtsrat 
diskutiert und weiterentwickelt.    
      
Es lag bisher im ausdrücklichen Interesse der 
E-Control, des Vorstands und des Aufsichts-
rats, die nominale Substanz des Sonderver-
mögens und erzielte Erträge zu erhalten und 
nicht der Spekulation auszusetzen.  
      
Die Anwendung konservativer Veranlagungsre-
geln wurde somit auch im Geschäftsjahr 2017 
in einem Marktumfeld anhaltend historisch 
niedriger Marktzinsen beibehalten. Die hohen 
Qualitätsanforderungen an Veranlagungspro-
dukte und zusätzliche Prüfungen und Kontrol-
len wurden mit Änderungen fortgeschrieben, 
um eine konservative, sicherheitsorientierte 
Veranlagung zu gewährleisten. Wie in den Vor-
jahren galt ebenso der Ausschluss von Bank-
geschäften, die die nominale Substanz des 
Anlagebetrags gefährden können, das Verbot 
spekulativer Bankgeschäfte sowie das Verbot 
der Fremdmittelaufnahme, um Bankgeschäf-
te zu tätigen. Alle Geschäftsaktivitäten erfolg-
ten nach dem Grundsatz maximaler Transpa-
renz, sodass Veranlagungsentscheidungen 
von Einzelpersonen ausgeschlossen werden 
können.      
    
Trotz Umwidmung des gesetzlichen Sonder-
vermögens in Folge der Umsetzung der Be-
stimmungen des “Kleinen Ökostrom-Novel-
lenpakets“ (BGBl. I Nr 108/2017) mit 26. Juli 
2017 bleiben die strengen Regelungen und 
Prozesse in vollem Umfang aufrecht.  
     
Auch im Geschäftsjahr 2017 erhielt die 
E-Control für die Ausführung ihrer Treuhand-
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funktion kein Entgelt aus den zufließenden 
Erträgen des Sonder- und Treuhandvermö-
gens. Auch entfallen Kosten für Bank- und 
Veranlagungsberatungsleistungen. Somit ist 
auch im abgelaufenen Geschäftsjahr der Wert 
des Sonder- und Treuhandvermögens nicht 
durch hohe bankübliche Management- und 
Abwicklungsgebühren oder Beratungskosten 
geschmälert worden. Diese würden anfallen, 
wäre ein Dritter mit der Verwaltung des Son-
der- und Treuhandvermögens beauftragt. 
      
Das Insolvenzrisiko einer mit der E-Control 
in Geschäftsbeziehung stehenden Bank ver-
bleibt jedoch nach wie vor und würde mög-
licherweise Veranlagungen in Festgeld und 
Gelder auf Geschäftskonten der E-Control 
betreffen. Zur weiteren Berücksichtigung ei-
nes möglichen Insolvenzrisikos einer mit der 
E-Control in Geschäftsbeziehung stehenden 
Bank tätigt die E-Control daher nur mit jenen 
Banken Geschäfte, die innerhalb von Europa 
bzw. Österreich Systemrelevanz haben. Dazu 
werden regelmäßig Gespräche mit den Ban-
ken geführt, deren Rating überwacht sowie 
mit dem Vorstand und Aufsichtsrat diskutiert. 
Andererseits werden zur weiteren Berück-
sichtigung eines möglichen Ausfallrisikos von 
Anleiheemittenten die Zinsentwicklungen 
und Anleihemärkte beobachtet.   
      
Allfällige Personalrisiken, wie beispielsweise 
Fluktuation oder Krankheit, werden durch 
interne Maßnahmen, zeitgemäße und effizi-
ente Organisationsformen und Steuerungs-
prozesse, einen äußerst geringen Verwal-
tungsoverhead, moderne Arbeitszeitmodelle, 
verantwortliche Mitarbeiterführung, Teilnah-
me an internationalen Projekten und vielfälti-

gen sachorientierten Weiterbildungsmaßnah-
men sowie einem regelmäßigen Angebot an 
Gesundheitsberatung eingegrenzt. All diese 
Maßnahmen wurden in der Vergangenheit 
bereits erfolgreich umgesetzt und werden 
ständig weiterentwickelt und verbessert, um 
die Wissensbasis der E-Control auf einem ho-
hen Standard zu halten.    
     
Die durchgeführten Maßnahmen trugen im 
abgelaufenen Geschäftsjahr 2017 zu einer 
niedrigen Fluktuation bei, zu einem aber-
mals deutlich unter dem Bundesdurchschnitt 
Österreichs liegenden Krankenstandniveau 
(Durchschnitt E-Control rd. 6,18 Tage), einer 
sehr hohen Leistungsorientierung, zu einer 
starken Mitarbeiterbindung und einer beider-
seitigen Loyalität. Alle Maßnahmen sind da-
rauf ausgerichtet, das hohe Expertenniveau 
der spezialisierten Fachkräfte zu halten und 
zu steigern, um den steigenden Anforderun-
gen auf europäischer und nationaler Ebene 
weiterhin entsprechen zu können   
      
RISIKOMANAGEMENT IM BEREICH DER IT 
Die IT-Infrastruktur und die IT-Anwendungen 
der E-Control haben einen wesentlichen An-
teil an der Effizienz, Ergebnisqualität und Um-
setzungsgeschwindigkeit bei der operativen 
Unterstützung der Regulierungstätigkeit. Da-
bei müssen dezentrale Arbeitseinsätze und 
Mobilität durch leistungsfähige Systeme mit 
hoher Sicherheit unterstützt werden. 
      
Eine Nicht-Funktionsfähigkeit oder nur einge-
schränkte Funktionsfähigkeit von Teilen der 
IT-Infrastruktur oder der IT-Anwendungen hat 
somit auch weitreichende Folgen für die Regu-
lierungstätigkeit der E-Control. Es wurde daher 
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das IT-Risikomanagement auch im Jahr 2017, 
wie schon in Vorjahren, einer externen Analyse 
und Anpassung unterzogen. Durch das bereits 
in Vorjahren in Betrieb genommene Ausfallre-
chenzentrum werden sowohl die Ausfall- als 
auch die Betriebssicherheit weiterhin auf ei-
nem konstant hohen Niveau gehalten.  
       
Durch einen im Jahr 2017 eingeleiteten, not-
wendigen sukzessiven Austausch hochspe-
zieller Eigenentwicklungen durch moderne 
Plattformen und Standardlösungen, die das 
Abbilden der Geschäftsprozesse der E-Control
digital ermöglichen, wird mittelfristig die Ab-
hängigkeit von externen, hochspezialisierten 
Dienst- und Entwicklungsunternehmen auf 
ein strategisch und wirtschaftlich vertretba-
res Maß zurückgestellt. Das Anstreben einer 
ISO-27001-konformen Arbeitsweise in den 
kommenden Jahren dient als zusätzliche 
Qualitätssicherung und unterstützt nachhal-
tig eine stabile, sichere IT-Landschaft. 
       
RISIKOMANAGEMENT REMIT   
Die Verordnung (EU) Nr. 1227/2011 über die 
Integrität und Transparenz des Energiegroß-
handelsmarkts (REMIT) ist im Oktober 2011 
vom Europäischen Parlament und dem Eu-
ropäischen Rat verabschiedet worden und 
im Dezember 2011 in Kraft getreten. Mit 
der Veröffentlichung im Amtsblatt der Euro-
päischen Union und dem Inkrafttreten der 
Durchführungsverordnung (DVO) 1 im Dezem-
ber 2014 hat die REMIT-Verordnung unmittel-
bare Rechtswirksamkeit in den Mitgliedstaa-
ten erlangt. Die neuen Registrierungs- und 
Meldepflichten ergänzen die bisherigen Ver-
öffentlichungspflichten und sollen die Trans-
parenz auf den Energiegroßhandelsmärkten 

erhöhen sowie Insiderhandel und Marktmani-
pulation verhindern. 
    
Im Jahr 2016 wurde die Implementierung der 
Software zur Überwachung des Großhandels 
erfolgreich abgeschlossen, sodass mit der 
operativen Überwachung des Handels 2017 
mit Erfüllungsort Österreich begonnen werden 
konnte. Die Datenbank enthielt zu Jahresen-
de 2017 rd. 175 Mio. Transaktionen, darun-
ter rd. 30 Mio. Vertragsabschlüsse. Zusätzlich 
beinhaltet die Datenbank Fundamentalda-
ten aus ganz Europa. Insgesamt machen die 
REMIT-Daten Ende 2017 450 Gigabyte (GB) 
an komprimierter Information aus.  
      
Die primäre Datenquelle für Transaktionen 
stellt mittlerweile die Agentur für die Zusam-
menarbeit der Europäischen Regulierungsbe-
hörden (ACER) dar. Bedingung für den Erhalt 
der Daten war ein von ACER durchgeführter 
Peer-Review-Prozess hinsichtlich der Maß-
nahmen zur Gewährleistung der Datenver-
traulichkeit, der im Jahr 2017 auch von ande-
ren Regulatoren angewendet wurde.  
      
Der operative Betrieb wurde somit im Jahr 
2017 aufgenommen. Dieser besteht einer-
seits aus der Analyse der übermittelten Da-
ten und andererseits aus der Untersuchung 
von Verdachtsfällen, die über definierte Ka-
näle an die E-Control herangetragen werden. 
Somit bildete der Schwerpunkt der Startpha-
se die Erarbeitung der programmatischen 
Alerts, mit denen Auffälligkeiten im Verhalten 
von Händlern identifiziert werden. Weiterer 
Schwerpunkt war die Vervollständigung der 
Daten durch ACER. Mitte 2017 wurde ein 
„Repopulation“-Prozess gestartet, mit dem 
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zusätzliche, für die E-Control relevante Da-
ten nachgeliefert wurden. Die E-Control er-
hält nun alle Fundamentaldaten für Europa 
(Kraftwerksdaten, Speicherdaten, Netzdaten, 
Ausfälle von Infrastruktur etc), Strommarkt-
daten für Deutschland und Österreich sowie 
Gasmarktdaten für Österreich. 

Das im Jahr 2016 implementierte und im Jahr 
2017 weiterentwickelte Risikomanagement für 

REMIT hat sich bewährt. Die für 2017 ange-
dachte, umfassende „End-to-End“-Evaluierung 
musste auf das Jahr 2018 verschoben werden, 
da aufgrund der Datenschutz-Grundverordnung 
(DSGVO und EU-Datenschutz-Grundverordnung 
EU-DSGVO) weitreichende neue Prozessbe-
schreibungen entstehen und daher eine Überar-
beitung und Prüfung der REMIT-Prozesse erst in 
diesem Zusammenhang in einer übergreifend, 
konsistenten Beschreibung münden kann. 

Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2017 setz-
te sich die enge Zusammenarbeit und der 
beidseitige Wissenstransfer mit nationalen 
und internationalen Universitäten, internati-
onalen Energie-Experten und internationalen 
Energie-Regulierungsbehörden fort.  
 
Die E-Control wird aufgrund der intensiven Ar-
beit sowie des hohen Engagements und der 
Flexibilität ihrer Mitarbeiter in den vergange-
nen Jahren innerhalb der europäischen Ener-
gie-Regulatoren als vorausschauender „think 
tank“ mit „thought leadership“ wahrgenom-
men. Somit ist es der E-Control möglich, an 
internationalen Forschungs- und Arbeitspro-
jekten im Energiebereich aktiv teilzunehmen 
und wichtige Aufgaben der Regulierung zu 
verantworten. Sie leistet damit auch einen 
wesentlichen Beitrag zu wichtigen Themen 
der österreichischen und der europäischen 
Strom- und Gasmarktregulierung.   
      
So bekam die E-Control bereits Ende 2016 
die Position „Chair of the Board” der Asso-

ciation of Issuing Bodies (AIB) übertragen. 
Im Jahr 2017 wurde die E-Control in dieser 
Rolle als Ausdruck ihrer nachhaltigen Kom-
petenz bestätigt und wiedergewählt. Bereits 
seit 2001 ist die E-Control Mitglied der AIB 
und in diversen Arbeitsgruppen vertreten. 
Mit der Leitung des Boards ist die E-Control 
maßgeblich führend bei der Konsultation zu 
europäischen Gesetzgebungen (insbesonde-
re RED II, Binnenmarktrichtlinie), der Integra-
tion von weiteren Parametern in das System 
der Herkunftsnachweise (Biogas, Wasser-
stoff, Umweltfaktoren) und der Sicherstellung 
der korrekten Umsetzung von europäischen 
Richtlinien in nationales Recht.    
      
Im November 2017 wurden im Council of 
European Energy Regulators (CEER), dem 
Dachverband der europäischen Energieregu-
latoren, die Leitungen der Arbeitsgruppen un-
ter der Präsidentschaft neu ausgeschrieben. 
Dabei wurde die E-Control in die Position des 
„Chair of the Customer and Retail Markets 
Working Group (CRM WG)“ gewählt. Sie wird 

Bericht über Forschung und Entwicklung    

// Jahresabschluss der E-Control



31

diese verantwortungsvolle Position gemein-
sam mit der schwedischen Regulatorin für 
mindestens zwei Jahre ausfüllen. Die Arbeits-
gruppe widmet sich den zukunftsorientierten 
Themen „Customer Empowerment“, Monito-
ring von endkundenrelevanten Themen und 
hat das reibungslose Funktionieren der Retail-
märkte für Konsumenten zum Ziel. Durch das 
anstehende Clean Energy for all Europeans 
Package der Europäischen Union, das voraus-
sichtlich im 2. Halbjahr 2018 verabschiedet 
wird, können dadurch bereits auf europäi-
scher Ebene die wichtigen Weichenstellungen 
für die Transformation der Energiesysteme 
im Sinne der österreichischen Konsumenten 
mitgestaltet werden und bedeutende Erleich-
terungen und Verbesserungen für österreichi-
schen Konsumenten erwirken.   
      
Die Kompetenz der E-Control ist international 
äußerst hoch geschätzt und trug dazu bei, 
dass im Geschäftsjahr 2017 das von der Eu-
ropäischen Union ausgeschriebene von der Eu-
ropäischen Union voll finanzierte und von der 
E-Control gewonnene Twinning-Projekt in Alge-
rien erfolgreich abgeschlossen werden konnte. 
Auch das der E-Control von der Europäischen 

Union ebenfalls zugeschlagene Twinning-Pro-
jekt in Georgien wurde im Jahr 2017 erfolgreich 
zu Ende geführt. In beiden Twinning-Projekten 
stellte die E-Control nicht nur die international 
gefragte Expertise bereit, sondern ebenso die 
jeweiligen Regional Twinning Advisor (RTA), 
die direkt an den Vorstand der dortigen Re-
gulierungsbehörden und den Europäischen 
Lenkungskreis berichteten. Beide Projekte zu-
sammen umfassten ein Projektvolumen von 
ingesamt rd. EUR 2,14 Mio.    
      
Mehrmals im Jahr kommen internationale De-
legationen zu Besuch bei der E-Control, um von 
unserer Erfahrung in den unterschiedlichsten 
Themenfeldern zu profitieren (2017 aus Lett-
land, Georgien, dem Iran und der Ukraine).   
     
Die E-Control und ihre Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter arbeiten weiterhin sehr intensiv 
und engagiert daran, ihre Kernkompetenzen 
auf dem notwendigen, sehr hohen Niveau 
auszubauen und somit einen wesentlichen 
Beitrag zur Regulierung des österreichischen 
und europäischen Strom- und Gasmarktes zu 
leisten.

Wien, am 1. Februar 2018   
Der Vorstand

Dr. Wolfgang Urbantschitsch, LL.M DI Andreas Eigenbauer
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BESTÄTIGUNGSVERMERK

BERICHT ZUM JAHRESABSCHLUSS 
Prüfungsurteil
Wir haben den Jahresabschluss der Ener-
gie Control Austria für die Regulierung der 
Elektrizitäts- und Erdgaswirtschaft, Wien, 
bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 
2017, der Gewinn-und-Verlust-Rechnung für 
das an diesem Stichtag endende Geschäfts-
jahr und dem Anhang, geprüft.

Nach unserer Beurteilung entspricht der bei-
gefügte Jahresabschluss den gesetzlichen 
Vorschriften und vermittelt ein möglichst ge-
treues Bild der Vermögens- und Finanzlage 
zum 31. Dezember 2017 sowie der Ertrags-
lage der Anstalt öffentlichen Rechts für das 
an diesem Stichtag endende Geschäftsjahr in 
Übereinstimmung mit den österreichischen 
unternehmensrechtlichen Vorschriften und 
den sondergesetzlichen Bestimmungen des 
Bundesgesetzes über die Regulierungsbehör-
de in der Elektrizitäts- und Erdgaswirtschaft 
(Energie-Control-Gesetz).

GRUNDLAGE FÜR DAS PRÜFUNGSURTEIL
Wir haben unsere Abschlussprüfung in Über-
einstimmung mit den österreichischen Grund-
sätzen ordnungsmäßiger Abschlussprüfung 
durchgeführt. Diese Grundsätze erfordern 
die Anwendung der International Standards 
on Auditing (ISA). Unsere Verantwortlichkei-
ten nach diesen Vorschriften und Standards 
sind im Abschnitt „Verantwortlichkeiten des 
Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahres-
abschlusses“ unseres Bestätigungsvermerks 
weitergehend beschrieben. Wir sind von der 
Anstalt öffentlichen Rechts unabhängig in 

Übereinstimmung mit den österreichischen 
unternehmensrechtlichen und berufsrecht-
lichen Vorschriften und wir haben unsere 
sonstigen beruflichen Pflichten in Überein-
stimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. 
Wir sind der Auffassung, dass die von uns er-
langten Prüfungsnachweise ausreichend und 
geeignet sind, um als Grundlage für unser 
Prüfungsurteil zu dienen.

VERANTWORTLICHKEITEN DER 
GESETZLICHEN VERTRETER UND 
DES AUFSICHTSRATS FÜR DEN 
JAHRESABSCHLUSS
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich 
für die Aufstellung des Jahresabschlusses 
und dafür, dass dieser in Übereinstimmung 
mit den österreichischen unternehmens-
rechtlichen Vorschriften und den sonderge-
setzlichen Bestimmungen des Bundesge-
setzes über die Regulierungsbehörde in der 
Elektrizitäts- und Erdgaswirtschaft (Energie-
Control-Gesetz) ein möglichst getreues Bild 
der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der 
Anstalt öffentlichen Rechts vermittelt. Ferner 
sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich 
für die internen Kontrollen, die sie als not-
wendig erachten, um die Aufstellung eines 
Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei 
von wesentlichen – beabsichtigten oder un-
beabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses 
sind die gesetzlichen Vertreter dafür verant-
wortlich, die Fähigkeit der Anstalt öffentlichen 
Rechts zur Fortführung der Geschäftstätigkeit 
zu beurteilen, Sachverhalte im Zusammen-
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hang mit der Fortführung der Geschäftstätig-
keit – sofern einschlägig – anzugeben sowie 
dafür, den Rechnungslegungsgrundsatz der 
Fortführung der Geschäftstätigkeit anzuwen-
den, es sei denn, die gesetzlichen Vertreter 
beabsichtigen, entweder die Anstalt öffent-
lichen Rechts zu liquidieren oder die Ge-
schäftstätigkeit einzustellen oder haben kei-
ne realistische Alternative dazu.

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die 
Überwachung des Rechnungslegungsprozes-
ses der Anstalt öffentlichen Rechts.

VERANTWORTLICHKEITEN DES 
ABSCHLUSSPRÜFERS FÜR DIE PRÜFUNG
DES JAHRESABSCHLUSSES
Unsere Ziele sind, hinreichende Sicherheit 
darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss 
als Ganzes frei von wesentlichen – beab-
sichtigten oder unbeabsichtigten – falschen 
Darstellungen ist und einen Bestätigungs-
vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil 
beinhaltet. Hinreichende Sicherheit ist ein ho-
hes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie 
dafür, dass eine in Übereinstimmung mit den 
österreichischen Grundsätzen ordnungsmä-
ßiger Abschlussprüfung, die die Anwendung 
der ISA erfordern, durchgeführte Abschluss-
prüfung eine wesentliche falsche Darstel-
lung, falls eine solche vorliegt, stets aufdeckt. 
Falsche Darstellungen können aus dolosen 
Handlungen oder Irrtümern resultieren und 
werden als wesentlich angesehen, wenn von 
ihnen einzeln oder insgesamt vernünftiger-
weise erwartet werden könnte, dass sie die 
auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses 

getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen 
von Nutzern beeinflussen.

Als Teil einer Abschlussprüfung in Überein-
stimmung mit den österreichischen Grund-
sätzen ordnungsmäßiger Abschlussprüfung, 
die die Anwendung der ISA erfordern, üben 
wir während der gesamten Abschlussprüfung 
pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren 
eine kritische Grundhaltung.

Darüber hinaus gilt:
> Wir identifizieren und beurteilen die Risi-

ken wesentlicher – beabsichtigter oder 
unbeabsichtigter – falscher Darstellungen 
im Abschluss, planen Prüfungshandlungen 
als Reaktion auf diese Risiken, führen sie 
durch und erlangen Prüfungsnachweise, 
die ausreichend und geeignet sind, um als 
Grundlage für unser Prüfungsurteil zu die-
nen. Das Risiko, dass aus dolosen Hand-
lungen resultierende wesentliche falsche 
Darstellungen nicht aufgedeckt werden, 
ist höher als ein aus Irrtümern resultieren-
des, da dolose Handlungen betrügerisches 
Zusammenwirken, Fälschungen, beab-
sichtigte Unvollständigkeiten, irreführende 
Darstellungen oder das Außerkraftsetzen 
interner Kontrollen beinhalten können.

> Wir gewinnen ein Verständnis von dem für 
die Abschlussprüfung relevanten internen 
Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen 
zu planen, die unter den gegebenen Um-
ständen angemessen sind, jedoch nicht 
mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirk-
samkeit des internen Kontrollsystems der 
Anstalt öffentlichen Rechts abzugeben.
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> Wir beurteilen die Angemessenheit der von 
den gesetzlichen Vertretern angewandten 
Rechnungslegungsmethoden sowie die 
Vertretbarkeit der von den gesetzlichen 
Vertretern dargestellten geschätzten Wer-
te in der Rechnungslegung und damit zu-
sammenhängende Angaben.

> Wir ziehen Schlussfolgerungen über die 
Angemessenheit der Anwendung des Rech-
nungslegungsgrundsatzes der Fortführung 
der Geschäftstätigkeit durch die gesetzli-
chen Vertreter sowie, auf der Grundlage 
der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine 
wesentliche Unsicherheit im Zusammen-
hang mit Ereignissen oder Gegebenheiten 
besteht, die erhebliche Zweifel an der Fä-
higkeit der Anstalt öffentlichen Rechts zur 
Fortführung der Geschäftstätigkeit aufwer-
fen kann. Falls wir die Schlussfolgerung 
ziehen, dass eine wesentliche Unsicherheit 
besteht, sind wir verpflichtet, in unserem 
Bestätigungsvermerk auf die dazugehöri-
gen Angaben im Jahresabschluss aufmerk-
sam zu machen oder, falls diese Angaben 
unangemessen sind, unser Prüfungsurteil 
zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schluss-
folgerungen auf der Grundlage der bis zum 
Datum unseres Bestätigungsvermerks er-
langten Prüfungsnachweise. Zukünftige 
Ereignisse oder Gegebenheiten können 
jedoch die Abkehr der Anstalt öffentlichen 
Rechts von der Fortführung der Geschäfts-
tätigkeit zur Folge haben.

> Wir beurteilen die Gesamtdarstellung, den 
Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlus-

ses einschließlich der Angaben sowie ob 
der Jahresabschluss die zugrunde liegen-
den Geschäftsvorfälle und Ereignisse in 
einer Weise wiedergibt, dass ein möglichst 
getreues Bild erreicht wird.

Wir tauschen uns mit dem Aufsichtsrat un-
ter anderem über den geplanten Umfang 
und die geplante zeitliche Einteilung der Ab-
schlussprüfung sowie über bedeutsame Prü-
fungsfeststellungen, einschließlich etwaiger 
bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsys-
tem, die wir während unserer Abschlussprü-
fung erkennen, aus.

BERICHT ZUM LAGEBERICHT
Der Lagebericht ist auf Grund der österreichi-
schen unternehmensrechtlichen Vorschriften 
darauf zu prüfen, ob er mit dem Jahresab-
schluss in Einklang steht und ob der Lagebe-
richt nach den geltenden rechtlichen Anforde-
rungen aufgestellt wurde.

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwort-
lich für die Aufstellung des Lageberichts in 
Übereinstimmung mit den österreichischen 
unternehmensrechtlichen Vorschriften und 
den sondergesetzlichen Bestimmungen des 
Bundesgesetzes über die Regulierungsbehör-
de in der Elektrizitäts- und Erdgaswirtschaft 
(Energie-Control-Gesetz).

Wir haben unsere Prüfung in Übereinstim-
mung mit den Berufsgrundsätzen zur Prüfung 
des Lageberichts durchgeführt.
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Urteil
Nach unserer Beurteilung ist der Lagebericht 
nach den geltenden rechtlichen Anforderun-
gen aufgestellt worden und steht in Einklang 
mit dem Jahresabschluss.

Erklärung
Angesichts der bei der Prüfung des Jahresab-
schlusses gewonnenen Erkenntnisse und des 
gewonnenen Verständnisses über die Anstalt 
öffentlichen Rechts und ihr Umfeld wurden 
wesentliche fehlerhafte Angaben im Lagebe-
richt nicht festgestellt.

SONSTIGE INFORMATIONEN
Die gesetzlichen Vertreter sind für die sons-
tigen Informationen verantwortlich. Die 
sonstigen Informationen beinhalten alle In-
formationen im Tätigkeitsbericht 2017, aus-
genommen den Jahresabschluss, den Lage-
bericht und den Bestätigungsvermerk.

Unser Prüfungsurteil zum Jahresabschluss 
deckt diese sonstigen Informationen nicht ab 
und wir geben keine Art der Zusicherung da-
rauf ab.

In Verbindung mit unserer Prüfung des Jah-
resabschlusses ist es unsere Verantwortung, 
diese sonstigen Informationen zu lesen und 
zu überlegen, ob es wesentliche Unstimmig-
keiten zwischen den sonstigen Informationen 
und dem Jahresabschluss oder mit unserem 
während der Prüfung erlangten Wissen gibt 
oder diese Informationen sonst wesentlich 
falsch dargestellt erscheinen. Falls wir, ba-
sierend auf den durchgeführten Arbeiten, zur 
Schlussfolgerung gelangen, dass die sonsti-
gen Informationen wesentlich falsch darge-
stellt sind, müssen wir dies berichten. Wir ha-
ben diesbezüglich nichts zu berichten.

Die Veröffentlichung oder Weitergabe des Jahresabschlusses mit unserem Bestätigungsvermerk darf nur in der von uns bestätigten 
Fassung erfolgen. Dieser Bestätigungsvermerk bezieht sich ausschließlich auf den deutschsprachigen und vollständigen Jahresab-
schluss samt Lagebericht. Für abweichende Fassungen sind die Vorschriften des § 281 (2) UGB zu beachten.
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